
 

 

 

 

 

 

Kfz-Sachverständigenbüro Weber 
Inh. Denis Klippel 
Kürenzer Straße 10, 54292 Trier 
Tel. 0651-2 30 31    Fax. 0651-13 5 14 
E-Mail: info@sv-michaelweber.de 

Auftragserteilung / Abtretung (erfüllungshalber) / Zahlungsanweisung/ 

Widerruf des Gutachtenauftrags / Widerrufsbelehrung 

Schadentag /-ort:   _______________________________________________________ 

Geschädigter:   _______________________________________________________ 

Fahrzeug:   _______________________________________________________ 

Gutachten-Nummer:   _______________________________________________________ 

Schädiger:   _______________________________________________________ 

Fahrzeug:   _______________________________________________________ 

Versicherung:   _______________________________________________________ 

Vers.-Schein-Nr.:   _______________________________________________________ 

Aus Anlass des oben näher beschriebenen Schadenfalls habe ich das Kfz-Sachverständigenbüro Weber beauftragt, ein 

Gutachten zur Schadenshöhe zu erstellen. Ich bestätige, dass ich die Honorartabelle inkl. Nebenkosten des 

Sachverständigenbüros zur Kenntnis genommen habe und mit den berechneten Sachverständigenkosten 

einverstanden bin. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß 

Honorartabelle des Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten. 

Ich trete hiermit meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des 

Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Kfz-Sachverständigenbüros – bzw. Nettoendbetrages bei 

Vorsteuerabzugsberechtigung – unwiderruflich erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den 

Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeugs an das Kfz-Sachverständigenbüro ab.  

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir 

beauftragte Kfz-Sachverständigenbüro zu zahlen.  

Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und den 

erfüllungshalber abgetretenen Anspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten gegenüber den Anspruchsgegnern im 

eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des Kfz-Sachverständigenbüros aus dem 

Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit 

der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet.  

___________________________    __________________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift Auftraggeber 

Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir 

beauftragten Schadengutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei 

sowie an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Ich kann 

meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen. 

___________________________    __________________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift Auftraggeber 

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume 

Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannten Sachverständigenbüros geschlossen, haben Kunden, 

die Verbraucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht.  

Über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist der Kunde vor Erteilung des 

Auftrages separat informiert worden.  

 Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe. 

 Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist  

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro auf, mit der Gutachtenerstellung 

bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen. Mir ist bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den 

Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger 

Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten 

habe. 

___________________________    __________________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift Auftraggeber  



 

 

 

 

 

Kfz-Sachverständigenbüro Weber 
Inh. Denis Klippel 
Kürenzer Straße 10, 54292 Trier 
Tel. 0651-2 30 31    Fax. 0651-13 5 14 
E-Mail: info@sv-michaelweber.de 

 
Honorartabelle des Sachverständigenbüros 

 

Der Sachverständige erhält als Vergügung für die Gutachtenerstellung ein Grundhonorar, welches sich am 

ermittelten Schaden orientiert. Grundlage der Berechnung ist der im Honorarkorridor III ermittelte Wert der 

aktuellen BVSK-Befragung 2022. Die genauen Werte sind der nachfolgend angegebenen Tabelle zu 

entnehmen. 

 

Die Schadenhöhe wird definiert als Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen markantilen Wertminderung 

und im Totalschaden (technisch und wirtschaftlich) als Wiederbeschaffungswert brutto. Auch in Fällen der 

sogenannten 130%-Grenze wird der Wiederbeschaffungswert brutto als Grundlage für die Bemessung der 

Schadenhöhe herangezogen. 

 

Schadenhöhe bis  Grundhonorar brutto  Schadenhöhe bis Grundhonorar brutto 

bis 500,00 € 336 €  11.000,00 € 1.366 € 

750,00 € 375 €  11.500,00 € 1.414 € 

1.000,00 € 440 €  12.000,00 € 1.448 € 

1.250,00 € 488 €  12.500,00 € 1.485 € 

1.500,00 € 530 €  13.000,00 € 1.526 € 

1.750,00 € 566 €  13.500,00 € 1.564 € 

2.000,00 € 599 €  14.000,00 € 1.598 € 

2.250,00 € 628 €  14.500,00 € 1.639 € 

2.500,00 € 659 €  15.000,00 € 1.680 € 

2.750,00 € 689 €  16.000,00 € 1.749 € 

3.000,00 € 715 €  17.000,00 € 1.818 € 

3.250,00 € 743 €  18.000,00 € 1.883 € 

3.500,00 € 770 €  19.000,00 € 1.956 € 

3.750,00 € 797 €  20.000,00 € 2.036 € 

4.000,00 € 825 €  21.000,00 € 2.112 € 

4.250,00 € 848 €  22.000,00 € 2.175 € 

4.500,00 € 875 €  23.000,00 € 2.243 € 

4.750,00 € 896 €  24.000,00 € 2.317 € 

5.000,00 € 919 €  25.000,00 € 2.349 € 

5.250,00 € 940 €  26.000,00 € 2.415 € 

5.500,00 € 964 €  27.000,00 € 2.481 € 

5.750,00 € 984 €  28.000,00 € 2.562 € 

6.000,00 € 1.009 €  29.000,00 € 2.626 € 

6.500,00 € 1.041 €  30.000,00 € 2.712 € 

7.000,00 € 1.076 €  32.500,00 € 2.881 € 

7.500,00 € 1.108 €  35.000,00 € 3.059 € 

8.000,00 € 1.148 €  37.500,00 € 3.248 € 

8.500,00 € 1.186 €  40.000,00 € 3.426 € 

9.000,00 € 1.208 €  42.500,00 € 3.652 € 

9.500,00 € 1.258 €  45.000,00 € 3.887 € 

10.000,00 € 1.294 €  47.500,00 € 4.085 € 

10.500,00 € 1.336 €  50.000,00 € 4.278 € 

 

Zusätzlich berechnet der Sachverständige Nebenkosten brutto wie folgt:  

 

Fahrtkosten je gefahrenem km  0,83 € 

Fotokosten je Lichtbild 2,38 € 

Schreibkosten pro Seite 2,14 € 

Kopiekosten pro Seite 0,60 € 

Porto/Telefon 17,85 € (Pauschalbetrag) 

 

Ausdrücklich nicht im Grundhonorar beinhaltet sind Bereitstellungskosten und Zerlegungsarbeiten zur 

Schadenfeststellung. Rechnungsprüfungen, Schadenerweiterungen, Nachbesichtigungen. Diese werden 

gesondert in Rechnung gestellt. Das Tableau bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die mit einer Standardsoftware 

kalkuliert werden können. Sonder- und Exotenfahrzeuge sind nicht berücksichtigt. 


